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Die Einbürgerung schliesst die Integration von Ausländerinnen und Ausländer ab und macht aus ihnen 
Bürgerinnen und Bürger einer unserer Gemeinden, unseres Kantons und der schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Mit dem Bürgerrecht sind wichtige Rechtspositionen wie die Staatsangehörigkeit, das 
unentziehbare Aufenthaltsrecht, das Stimm- und Wahlrecht und der diplomatische Schutz verbunden. 

Die Unterzeichnenden betonen, dass ihnen eine offene Einbürgerungspolitik wichtig ist. Wer die 
Voraussetzungen erfüllt, insbesondere wer in unserem Kanton integriert ist, soll sich ohne grösseren Aufwand 
einbürgern lassen können. 

Die Einbürgerungsvoraussetzungen haben aber auch die Funktion, lntegrationsziele zu umschreiben. Durch ihre 
Einbürgerungspolitik können Bürgergemeinden und Kanton diese Ziele mitformulieren. Es ist deshalb wichtig, 
dass das kantonale Bürgerrechtsgesetz des Kantons und das ergänzende Verordnungsrecht die 
Einbürgerungsvoraussetzungen klar definieren und die richtigen Anreize setzen. 

Die Unterzeichnenden sind der Ansicht, dass die Einbürgerungsvoraussetzungen im geltenden Recht den 
rechtsanwendenden Behörden in wesentlichen Punkten einen (zu) grossen Spielraum einräumen und die 
geforderte Klarheit vermissen lassen. Dies führt in der Praxis teilweise zu Einbürgerungsentscheiden, die von der 
Bevölkerung und von denjenigen, die sich aufrichtig um die Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen bemühen, nicht 
verstanden werden. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat aufgefordert, dem Grossen Rat innerhalb eines Jahres eine 
Revision von § 13 des Bürgerrechtsgesetzes mit folgendem Inhalt vorzulegen: 

§ 13 Ingress wie bisher: 
Die Aufnahme in das Bürgerrecht setzt voraus, dass die Bewerberinnen oder Bewerber: 

§ 13 Abs. 1 lit. a (neu) 
einen guten Leumund besitzen. Keinen guten Leumund besitzt insbesondere, wer einen Eintrag im 
automatischen Strafregister VOSTRA aufgrund eines Verbrechens oder Vergehens aufweist; oder wer einen 
Eintrag im automatischen Strafregister VOSTRA aufgrund einer Übertretung aufweist, dessen Entfernungsfrist 
noch nicht zur Hälfte abgelaufen ist. 

§ 13 Abs. 1 lit. b (neu) 
vor der Gesuchseinreichung mit nachgewiesenem Erfolg einen von den Bürgergemeinden angebotenen 
Einbürgerungskurs absolviert haben sowie mit allgemeinen Lebensgewohnheiten und wichtigen öffentlichen 
Institutionen in Gemeinde, Kanton und Bund vertraut sind, die schweizerische Demokratie bejahen und die 
geltende Rechtsordnung respektieren. 

§ 13 Abs. 1 lit.c (neu) 
ihren privaten und öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen nachkommen. Auch die Gewährung eines 
Steuererlasses in den beiden Jahren vor der Gesuchseinreichung oder im Verlauf des Einbürgerungsverfahrens 
gilt als Nichterfüllung dieser Voraussetzung. 

§ 13 Abs. 1 lit. d (neu) 
im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung und im Verlaufe des Einbürgerungsverfahrens keine Sozialhilfe beziehen. 

§ 13 Abs. 1 lit. e (neu) 
über gute Deutschkenntnisse verfügen. 

§ 13 Abs. 1 lit. f (neu) 
im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung über eine Aufenthaltsbewilligung und im Zeitpunkt der Einbürgerung über 
eine Niederlassungsbewilligung verfügen. 

§ 13 Abs 2 und 3 wie bisher. 
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